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Solzung

I Nome des Vereins

Der Verein führt den Nomen Forum für Bougemeinschoflen München e. V.

2 Sltz des vereins

Der Sitz des Vereins isf München
weroen.

3 Zweck des Vereins

und soll in dos Vereinsregister eingetrogen

3.1 Der Zweck des Vereins isl die Förderung von Bougemeinschoftsprojekten im
Roum München.

3.2 Auf dem Weg zur Verwirklichung des Zwecks widmet sich der Verein folgenden
Aufgoben:
. Bereitstellung und Vermiltlung von Wissen zum gemeinschoflsorienlierfen sowie

zum umwelt- und gesundheitsvertröglichen Bouen
' Berolung von Personen und Inslitulionen zur Durchführung von

Bou gemeinschof f sprojeklen
. Vermitflung von Informotion zwischen Polilik, öffentlicher Verwoliung und den

Bougemeinschoften

3.3 Miitel des Vereins dürfen nur für die sofzungsmöBigen Zwecke verwendet
werden.

4 Mitgliedschofi

4.1 Mitglied konn jede notürliche oder jurislische Person werden.
Die Mitglieder bekommen Zugong zu vereinsinlernen Informofionen, die zur
Gründung oder Durchführung von Bougemeinschoften hilfreich sind.

4.2 Außerordenlliche oder fördernde Mifglieder können nolürliche oder jurislische
Personen, Unfernehmen, Sliffungen und Einrichtungen werden, die die Ziele und
Aufgoben des Vereins durch Milorbeii, Berolung oder finonlelle Unlerslüfzung
fördern.

4.3 Der Antrog ouf Mitgliedschoft ist schriftlich zu slellen. Über die Aufnohme
enlscheidet der Vorslond mit Zweidritfelmehrheil.
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4.4 Grundslückseigenlümer. Projeklentwickler, Archilekfen und Dlenstleister müssen
Mifglied im Verein sein, wenn sie Bougemeinschoftsprojekle über Veronsloltungen
und Veröffenilichungen des Vereins Bougemeinschoflsinleressenten vorslellen
wollen, oder über dos Forum Bougemeinschoffsinleressenfen suchen. Eßt noch
zohlung des Mitgliedschottsbeifroges bestehf Anspruch ouf Nutzung der
Vereinsploffformen.

4.5 Die Mitgliedschofl endet mil Tod, Auslrilt oder Ausschluss ous dem Verein. Der
Auslrilt erfolgl mil dreimonotiger Kündigungsfrisl zum Johresende und isl schriftlich
zu erklören.

5 Orgone des verelns

Orgone des Vereins sind die Mitgliederversommlung und der Vorslond.

5.1 Milqliederversommluno

Die ordenfliche Milgliederversommlung isl die Versommlung der Mifglieder des
Vereins. Sie ist einmoljöhrlich durch den Vorstond einzuberufen. Sie ist ouch
einzuberufen, wenn ein Driltel der Mitglieder dies verlongl.

Sie isl bei Anwesenheit von mindesfens 50% der Milglieder beschlussföhig. Bei
Beschlussunföhigkeil lödl der Vorslond umgehend zu einer zweiten
Mitgliederversommlung mil gleicher Togesordnung ein. Diese isl unobhöngig von
der Zohl der onwesenden Milglieder beschlussföhig. Auf diesen tJmslond isf mif der
Einlodung hinzuweisen.

Einlodungen müssen zwei Wochen vor dem Termin mit einem Vorschlog für die
Togesordnung schrif'llich erfolgen. Die Milglieder können bis spölestens 7 Toge vor
dem Termin ihre Vorschlöge zur Togesordnung on den Vorstond richten.

5.1.1 Aufgoben der Mitgliederversommlung sind:
. Beschluss der Richllinien für die Arbeil des Vereins.
' Beschluss von Anderungen der Vereinssotzung.
' Beschluss der Beifrogsordnung und Erhebung eines

Jo hresmilgliedschof lsbeiiro gs.
. Beschluss des Housholtsplons.
. Die Mitgliederversommlung enllostef den Vorstond noch Vorloge des Johres-

und des Kossenberichis sowie des Revisionsberichts durch die Kossenprüfer.
. Die Miigliederversommlung beschließt über die Vereinsouflösung mit

Dreiviertelmehrheit.
. Die Mitgliederversommlung wöhlf den Vorslond für ein Johr.

5.1.2 Beschlüsse der Mitgliederversommlung werden mif einfocher Mehrheit
gefosst. Beschlüsse über Anderungen der Vereinssotzung und Anderungen des
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Housholfsplons werden mil einer zweidrifielmehrheit gefossf . Beschlüsse werden
orolokolliert.
wohlen und Abwohlen zum Vorstond erfolgen durch offene Abstimmung. Die
Wohl erfolgt geheim, wenn zwei Drittel der onwesenden Mitglieder dies ersuchen.

5.i.3 Jedes nofürliche und juristische Vereinsmitglied besilzt eine Stimme und isl
noch mindeslens sechsmonoiiger Vereinszugehörigkeii stimmberechtigf.

5.2 Vorslond

Der Vorsfond besiehl qus mindestens drei und moximol neun von oer
Mifgliederversommlung gewöhlten Vereinsmitgliedern.

5.2.i Der Vorstond wöhll mif einfocher Mehrheil den l. und 2. Sprecher, den
Schriflführer und die zwei Rechnungsprüfer.
Vorslond im Sinne S 26 des BGB isl der l. und 2. Sprecher.

5.2.2 Die Sprecher vertrelen den Verein gerichllich und ouBergerichllich und
zeichnen ols gesetzliche Verlrefer im Sinne des S 26 BGB.

5.2.3 Der Vorstond ist mil Anwesenheit von mindestens 50% der Vorstondsmifglieder
beschlussföhig.

5.2.4 Dem Vorslond obliegen insbesondere die folgenden Aufgoben:
. Führung der Ioufenden Geschöfte.
. Enlscheidung über die Aufnohme von Mitgliedern mii Zweidriflelmehrheil.
. Bei groben Verlelzungen der Vereinspf lichlen konn der Vorsfond den Ausschluss

eines Milglieds mil Zweidrittelmehrheit beschließen. Gegen den Beschluss konn
dos Mitglied die Milgliederversommlung onrufen. Diese entscheidet endgüllig
mil einfocher Mehrheit. Dos Mitglied isl zu der Versommlung einzuloden und
onzuhören.

' Einberufung der Mitgliederversommlung und Durchführung der Beschlüsse.
' Vorloge von Kossenbericht und Housholtsplon in der Milgliederversommlung.

Redoktionelle Anderungen der Solzung im Rohmen der Regislereinfrogung.

5.2.5 Die Amtszeil für den Vorstond betrögt ein Johr. Die Amlszeil löuft ouf jeden
Foll bis zu den Neuwohlen durch die Milgliederversommlung, die spöfeslens vier
wochen noch Ablouf der regulören Amfszeil des Vorstondes einzuberufen isl.

6 Mitgliedschoflsbeifröge

Beifrogsordnung und Johresmitgliedschotlsbeitrog werden durch die
Mitgliederversommlung beschlossen.
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7 Fördermlfulieder

Der Verein ermöglichi inferessierten Personen. lnstilufionen, Vereinen und onderen
Einrichlungen die Mitwirkung im Rohmen einer Fördermitgliedschoft.

7.1 Über die Aufnohme eines Fördermitglieds enlscheidet der Vorsiond mit
zweidrilf elmehrheif .

7.2 Fördermitglieder werden zu ollen Vereinssitzungen und der
Milgliederversommlung eingeloden. Sie werden gleichbehondeli wie Milglieder,
verfügen jedoch nicht über ein Slimmrechl.

I Auflösung des Verelns

Bei Auflösung des Vereins fölll dos Vermögen des Vereins dem SOS Kinderdorf e.V.
zu. der es unmiflelbor und ousschlleBlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hot.

München. den 29.1 1.2OO5
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